Dienstvereinbarung zwischen der Georg-August-Universitédt Gottingen
Stiftung Offentlichen Rechts - vertreten durch die Prisidentin -
und dem Personalrat der Georg-August Universitait
(ohne Universitatsmedizin Géttingen)
uber Einrichtung und Betrieb des Mitarbeiterportals SAP-ESS

»Dienstvereinbarung ESS*

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Dienstvereinbarung gilt fir alle Beschaftigten der Georg-August-Universitéat Gottingen Stif-
tung Offentlichen Rechts (ohne Universitdtsmedizin).

(2) Die Dienstvereinbarung regelt den Einsatz des SAP-Moduls ESS als Mitarbeiterportal zur Ver-
besserung der Informations- und Kommunikationsmdglichkeit der Beschaftigten.

(3) Alle Beschéftigten der Georg-August-Universitdt Gottingen (ohne Universitdtsmedizin Gottin-
gen) erhalten einen Zugang zum SAP-ESS.

§ 2 Allgemeine Grundsitze

(1) Diese Dienstvereinbarung wird auf der Grundlage der Dienstvereinbarung Datenverarbeitung
sowie der Dienstvereinbarung zum Einsatz des Systems R/3 von SAP in der jewelils geltenden
Fassung abgeschlossen. Es gelten aullerdem die in der jeweils aktuellen Organisationsrichtli-
nie zur |T-Sicherheit und in der IT-Sicherheitsrahmenrichtlinie festgelegten Sicherheitsregelun-
gen auch fur den Zugang zum Mitarbeiterportal.

(2) Soweit datenschutzrechtliche Aspekte zu beachten sind, finden die allgemeinen datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen Anwendung. Im Ubrigen wird auf die Ausfihrungen zu § 5 dieser
Dienstvereinbarung verwiesen.

(3) Das SAP-ESS-Portal wird nicht eingesetzt, um das Verhalten und die Leistung der Beschftig-
ten zu kontrollieren und deren Arbeitsleistung zu intensivieren.

(4) Das SAP-ESS-Portal bildet die fir die Beschéaftigten und die Dienststelle verbindlichen Daten
aus dem SAP/HR ab.

§ 3 Zweckbestimmung und Funktionalitéten

(1) Das Mitarbeiterportal SAP-ESS bietet den Beschéftigten die Mdglichkeit, bestimmte eigene
Personal- und Zeitdaten anzusehen und im eingeschrinkten Umfang zu &ndern. Die Nutzung
des Mitarbeiterportals ist fiir die Beschéftigten, die an der elektronischen Zeiterfassung teil-
nehmen, verpflichtend. Die vorgesehene Verpflichtungserkldrung ist als Anlage 1 Bestandteil
der Dienstvereinbarung und bindend.

(2) Den Beschatftigien werden die Funktionalititen der Anlage 2 Uber SAP-ESS zur Verfiigung
gestellt.

(3) Die Ausweitung auf die Anwendungsgebiete der Anlage 3 ist geplant. Sofern weitere Funktio-
nalitdten Bestandteil des Anwendungsgebietes werden sollen, erfolgt zuvor ein ordnungsge-
males Beteiligungsverfahren des Personalrats. Danach werden die erweiterten Funktionalita-
ten in die Anlage 2 dieser Dienstvereinbarung aufgenommen.

§ 4 Zugang zum Mitarbeiterportal

(1) Voraussetzung fiir die verpflichtende Nutzung des Mitarbeiterportals ist die Gewahrleistung
eines Zugangs zum System fir alle Beschéftigten. Der Zugang kann entweder iber den eige-
nen IT-Arbeitsplatz oder liber gemeinsam genutzte Clients, wie z.B. KIOSK-Rechner (s. Anlage
5), realisiert werden.
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(2) Der Zugang zum Portal erfordert die Durchfihrung und Einhaltung von geeigneten Sicher-
heitsmaflinahmen. Die MalRnahmen der Sicherheit des Betriebes und der IT-Infrastruktur sind
von den IT-Dienstleistern zu gewahrleisten.

(3) Die Benutzerkennungen werden automatisch generiert und zugewiesen. Es bedarf keines ge-
sonderten Benutzerantrages.

§ 5 Datenschutzmaffnahmen

(1) Nur die das Portal nutzenden Beschaftigten haben Zugriff auf die Auflistung ihrer eigenen per-
sonenbezogenen Daten inklusive Zeitbuchungen. Die Anmeldung am Portal erfolgt Gber eine
persénliche Kennung. Abs. 3 und § 7 bleiben hiervon unberihrt.

(2) Es ist sicherzustellen, dass die Daten, die auf einem KIOSK-Rechner (s. Anlage 5) aufgerufen
bzw. flr den Ausdruck aufbereitet werden, nicht zusatzlich gespeichert und vor Fremdzugriff
geschutzt werden. Dafilr ist von den IT-Dienstleistern eine gesonderte Betriebsanweisung (An-
lage 5) zu erstellen. Fir lokale Arbeitspldtze sind die Sicherheitshinweise (Anlage 6) zu beach-
ten.

(3) In einem schriftlichen Berechtigungskonzept ist festzulegen, welche namentlich benannten Be-
schéftigten als Administratoren bzw. Zeitwirtschaftssachbearbeiter Zugang zu welchen konkre-
ten Bereichen erhalten, um Daten nachzupflegen, zu korrigieren bzw. die monatlichen Ausdru-
cke nach § 7 Abs. 1 zu erstellen sowie Daten aus anderen oder in andere Systeme zu Uber-
spielen. Der Personalrat erhalt die aktuelle Fassung des Berechtigungskonzepts.

§ 6 Rechte und Pflichten der Nutzer

(1) Die Beschéftigten erhalten eine ausfuhrliche Einfiihrung in das System, eine Kurzanleitung
(Anlage 7) und Unterstitzung bei der Benutzung.

(2) Sobald die Beschaftigten die notwendige Systemeinfiihrung und den Zugriff zu dem SAP-ESS-
System erhalten haben, besteht die Verpflichtung der Nutzer, sich im Mitarbeiterportal regel-
maRig zu informieren und ggf. erforderliche Zeitdatenkorrekturen zeitnah darin vorzunehmen.

§ 7 Auswertung der Daten

(1) Zur Sicherstellung eines sogenannten ,Vier-Augen-Prinzips® erhalten die berechtigten Fiih-
rungskréfte regelméafig monatlich eine schriftliche Auswertung nach dem Muster der Anlagen
4a und 4b Uber den Stand des Arbeitszeitkontos und Uber die Zeitkorrektureingaben, die im
SAP-ESS durch die ihnen zugeordneten Beschiéltiglen vorgenommen wurden.

(2) Es werden mit Hilfe des SAP-ESS-Systems keine Auswertungen iiber Leistungen und Verhal-
ten einzelner Personen lber den in Absatz 1 genannten Umfang hinaus durchgefiihrt.

(3) Bei begriindetem Verdacht eines arbeitsrechtlich relevanten Fehlverhaltens von Beschéftigten
kénnen von berechtigten Personen (s. § 5 Abs. 3) nach vorheriger DurchfGhrung einer ord-
nungsgeméfen Beteiligung des Personalrates und der mit dem Datenschutz beauftragten Per-
son die zur Aufklarung des Sachverhaltes dienlichen Informationen der Personaladministration
zur Verfigung gestellt werden. Diese Auswertung wird von der handelnden Person in einem
gesonderten vertraulichen Protokoll fiir den Personalrat sowie die mit dem Datenschutz beauf-
tragte Person dokumentiert, aus dem sich insbesondere das zeitliche und inhaitliche Ausmaf
der Auswertung sowie die Durchfilhrenden ergeben. Die betreffenden Beschéaftigten sind Gber
die Auswertung zu unterrichten. Aufler bei Feststellung eines arbeitsrechtlich relevanten Fehl-
verhaltens sind die ermittelten Daten und das Protokoll unverziiglich zu vernichten und der
Personalrat sowie die mit dem Datenschutz beauftragte Person dariiber zu unterrichten.



§ 8 Rechte der Personalvertretung

(1) Der Personalrat ist umfassend und zeitnah {iber die Nutzungsméglichkeiten des SAP-ESS zu
informieren und zu schulen. Der Personalrat erhiit eine vollstandige Dokumentation iber das
SAP-ESS.

(2) Der Personalrat erhalt die zur Erfiillung seiner Aufgaben erforderlichen Auswertungen auf An-
forderung. Auerdem erfolgt die Beteiligung nach § 7 Abs. 3.

§ 9 Schlusshestimmungen, Inkrafttreten

(1) Miindliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen dieser Dienstvereinbarung bediirfen der
Schriftform.

(2) Diese Dienstvereinbarung tritt am Tag nach der Verdffentlichung in den Amtiichen Mitteilungen
in Kraft und wird in den Personalinformationen bekannt gemacht. Die Beschiiftigten, die bereits
fir das Mitarbeiterportal angemeldet sind bzw. sich durch die Verpflichtungserkldrung anmel-
den, erhalten eine Fassung dieser Dienstvereinbarung.

(3) Diese Dienstvereinbarung ersetzt mit Inkrafttreten die Dienstvereinbarung vom 15.05.2008
uber die Einfihrung und den Betrieb eines Mitarbeiterportals (Pilotphase).

(4) Die Dienstvereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von vier Monaten
gekundigt werden. Im Falle der Kiindigung gilt diese Dienstvereinbarung weiter bis zum Ab-
schluss einer neuen Dienstvereinbarung, ldngstens aber nur fiir drei Monate, wenn eine neue
Dienstvereinbarung nicht zustande kommt. Kommt eine neue Dienstvereinbarung nicht zu-
stande, ist das Mitarbeiterportal aulier Betrieb zu nehmen. Die einvernehmliche Anderung ist
jederzeit maglich.

(5) Diese Dienstvereinbarung verliert ihre Giiltigkeit, ohne dass es einer gesonderten Kindigung
bedarf, wenn sie von einer allgemeingiiltigen SAP-Dienstvereinbarung, die SAP-ESS mit ein-
schliet, abgelost wird.

(6) Soliten einzelne Punkte dieser Dienstvereinbarung undurchfiihrbar oder unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Durchfithrbarkeit oder Wirksamkeit dieser Dienstvereinbarung im
Ubrigen nicht beriihrt. An die Stelle der undurchfihrbaren oder unwirksamen Bestimmung soll
diejenige durchflihrbare oder wirksame Regelung treten, die dem mdglichst nahe kommt, was
die Vertragsparteien mit der undurchfiihrbaren oder unwirksamen Bestimmung beabsichtigten.

Anlagen 1-7

Fir die Georg-August-Universitat Géttingen Fir den Personalrat

Stiftung Offentlichen Rechts der Georg-August-Universitat Gottingen
(ohne Universitdtsmedizin)

Gottingen, den/w .5 2011 Gottingen, den*73.05" 2011

Professorin Dr. Ulrike Beisiegel
Prasidentin VorsitZender



Anlage 1 zur Dienstvereinbarung ESS

An

Abteilung Personal
GoBlerstr. 5/7
37073 Géttingen

Verpflichtungserklarung

Uber die Nutzung des Mitarbeiterportals SAP-ESS

(Name, Vorname)

(Einrichtung)

Ich bin bereit mich im Mitarbeiterportal regelmafig zu informieren. Mir ist bekannt, dass ich die ggf. erforderlichen Zeitda-
tenkorrekturen fiir die elektronische Zeiterfassung dort zeitnah vorzunehmen habe (8§ 6 Abs. 2 der Dienstvereinbarung
Uber den Betrieb eines Mitarbeiterportals SAP-ESS).

Die zu dieser Erklarung ausgehandigten Unterlagen (Dienstvereinbarung, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise) habe ich

zur Kenntnis genommen.

(Unterschrift) (Ort, Datum)



Anlage 2 zur Dienstvereinbarung ESS

Funktionalitdten des Mitarbeiterportals SAP-ESS

e Anzeige und Ausdruck Zeitnachweis

o Korrekturmoglichkeit fur Zeitdaten

¢ Anzeige eingeschrankter Stammdaten (Name, Adresse, Bankverbindung)



Anlage 3 zur Dienstvereinbarung ESS

Zukinftige Funktionalitaten des Mitarbeiterportals SAP-ESS

SAP-Blro-Funktionen (z.B. Mitteilungen)

Erweiterung der Anzeige von Stammdaten (Kommunikationsdaten —

Telefonnummer, E-Mail usw.)

Workflow fur Genehmigungsverfahren (z.B. Erfassung von An- und

Abwesenheiten wie Erholungsurlaub oder Dienstreise)

Anzeige und Ausdruck Entgeltnachweis

Bereitstellung von Antragsformularen

Ausdruckmaoglichkeit fir Bescheinigungen

Anderungsmaoglichkeiten fiir eingeschrankte personliche Stammdaten (z.B.

Anschrift, Bankverbindung)



Zeitsachbearbeiterin
Tel.: 0815

Anlage 4a zur Dienstvereinbarung ESS
(mit Beispieleintragen)

Abteilung Organisation

Monat: Organisationseinheit: Meisterbereich: Datum:
04/2010 Ber. xy - Organisationskunde Xyz 05.05.2010
Meister, Max 00567890 |2 19,34 0 54 1
Mutter, Mona 00543210 |1 13,29 0 49 0
Probe, Petra 00554488 |0 23,04 0 33 10
Sonst, Sven 00558844 | 1 11,43 0 47 19
Test, Thorsten 00598761 |2 50,46 0 50 1



heise
Schreibmaschinentext
Anlage 4a zur Dienstvereinbarung ESS 
             (mit Beispieleinträgen)

heise
Schreibmaschinentext

heise
Schreibmaschinentext


ZeitsachbearbeiterIn
Tel.: 0815

Anlage 4b zur Dienstvereinbarung ESS

(mit Beispieleintragen)

Abteilung Organisation

Monat: Organisationseinheit: Meisterbereich: Datum:
04/2010 Ber. xy - Organisationskunde Xyz 05.05.2010

Name, Vomarme Pers NI |0 urbuchungen|Std Min - |schreit Std. i |ansprucn _[¢av0n verplart

Meister, Max 00567890 |2 19,34 0 54 1
06.04.2010 um 12:50:00 Uhr vom Mitarbeiter in ESS erfasst
07.04.2010 von 14:05:28 - 15:58:00 | Gleitzeitausgleich
13.04.2010 um 12:45:00 Uhr vom Mitarbeiter in ESS erfasst
29.04.2010 Kernzeitverletzung
29.04.2010 von 09:45:05 - 11:38:04 [ § 29 If TVL, Arztbesuch AN
30.04.2010 Kernzeitverletzung
30.04.2010 Mitarbeiter nicht anwesend

Mutter, Mona 00543210 |1 13,29 0 49 0
20.04.2010 um 19:30:00 Uhr vom Zeitsachbearbeiter angepasst
21.04.2010 bis 22.04.2010 Dienstreise
23.04.2010 von 09:00:00 - 18:05:00 | Dienstreise
29.04.2010 Zeitbuchung fehlt

| Probe, Petra | 00554488 |0 23,04 0 |33 |10
29.04.2010 Zeitbuchung fehlt

| Sonst, Sven | 00558844 | 1 11,43 0 |47 |19
13.04.2010 um 12:01:00 Uhr vom Mitarbeiter in ESS erfasst
29.04.2010 Zeitbuchung fehlt

| Test, Thorsten | 00598761 |2 50,46 0 |50 K

06.04.2010 um 12:28:23 Uhr

vom Zeitsachbearbeiter angepasst

14.04.2010 von 09:42:20 - 11:14:38

§ 29 If TVL, Arztbesuch AN

15.04.2010 um 14:12:00 Uhr

vom Zeitsachbearbeiter angepasst

29.04.2010 von 12:02:43 - 15:58:00

Gleitzeitausgleich

30.04.2010

Kernzeitverletzung

30.04.2010

Mitarbeiter nicht anwesend

Hiermit bestétige ich die Uberpriifung der obigen Mitarbeiterliste.

[

Die in der Liste aufgeflihrten Falle, die Kernzeitverletzungen darstellen, sind mit mir abgestimmt bzw. von mir
genehmigt worden.

Die in der Liste aufgeflhrten Falle, die Kernzeitverletzungen darstellen, sind von mir nicht genehmigt worden.

[

Ich habe mit der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter ein Gesprach gefiihrt und sie/ihn auf die Einhaltung der

geltenden Arbeitszeitvorschriften/Gleitzeitregelungen hingewiesen.

Datum

Unterschrift
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heise
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Anlage 4b zur Dienstvereinbarung ESS
             (mit Beispieleinträgen)


Anlage 5 zur Dienstvereinbarung ESS

Betriebsanweisung fur SAP-ESS Kiosk-Rechner

Diese Betriebsanweisung gilt fr die Einrichtung und den Betrieb von Kiosk-Rechnern, die fir
die Nutzung von SAP-ESS durch die Beschétftigten im Bereich der Georg August Universitét
Gottingen ohne Universitdtsmedizin aufgestellt werden. Der SAP-ESS Kiosk-Rechner ist ein
Computer einschlieflich eines angeschlossenen Druckers, der fur den 6ffentlichen Gebrauch
durch mehrere Beschéftigte bestimmt ist. Die genannten Beschéftigten haben i. d. R. keinen
Zugang zu einem dienstlichen PC-Arbeitsplatz. Uber den Kiosk-Rechner werden die SAP-
ESS Funktionalitdten angeboten, wie zum Beispiel: Anzeigen von personlichen Daten,
Anzeigen von Zeiterfassungsdaten, Ausfihrung von Zeiterfassungskorrekturen, Drucken von
Dokumenten aus SAP-ESS.

Da in dem Mitarbeiterportal SAP-ESS personliche Daten angezeigt werden, sollte der Kiosk-
Rechner vor dem Zugriff von nicht autorisierten Personen gesichert werden und in
geschutzten Raumlichkeiten aufgestellt werden.

Voraussetzungen/Anforderungen an SAP-ESS Kiosk-Rechner:

e Es gelten die IT-Sicherheitsrahmenrichtlinien der Georg August Universitat Géttingen.

e Die Bedienung des Systems soll nach Mdglichkeit einfach sein.

e Ein von SAP-Netveawerportal unterstitzter Webbrowser (z.B. IE8, Firefox ab Version
3.5, Safari ab der Version 4.0.3) ist lauffahig und die Seite ,https://ess.med.uni-
goettingen.de:8144/irj/portal* kann aufgerufen werden.

e Das Drucken aus dem SAP-ESS-System ist sichergestellt und die Funktionalitdt zum

Loschen von fehlgeschlagenen Druckauftragen ist eingerichtet.

e Eine personalisierte Anmeldung am SAP-ESS ist zwingend erforderlich. Der Benutzer
darf seine Anmeldedaten nicht auf dem System speichern.

e Nach der Abmeldung vom SAP-ESS, Schliel3en des Webbrowsers bzw. direkte
Abmeldung am System ist die Loschung von zwischengespeicherten Dateien mit
personlichen Inhalten durch technische und organisatorische Malinahmen
sicherzustellen.



Beispiel: SAP-ESS Kiosk-Rechner in der Zentralverwaltung
der Georg August Universitat Gottingen

Diese Anweisung gilt nur fir Kiosk-Rechner, die durch die Abteilung IT der Georg-August-
Universitat Gottingen fur die Nutzung von SAP-ESS eingerichtet werden. Fur das Drucken
von Dokumenten wird ein lokaler Drucker an jedem Kiosk-Rechner angeschlossen.

Nutzung eines KIOSK-Rechners von den Mitarbeitern

e Eine Anmeldung am KIOSK-Rechner ist nicht erforderlich.

e  Zur Nutzung von SAP-ESS ist der Internet Explorer tGber eine Verkntpfung auf dem
Desktop zu starten.

e Nach dem Start zeigt der Browser die Startseite des SAP-ESS-Portals an.

e Auf der Startseite des SAP-ESS-Portals ist eine Anmeldung mit der erhaltenen SAP-
ESS-Nutzerkennung und Passwort durchzufihren. Das Speichern der Kennung und des
Passwortes ist nicht erlaubt.

e Im Rahmen der Nutzung von SAP-ESS erstellte Dokumente kénnen gedruckt werden.

e Im Rahmen der Nutzung von SAP-ESS erstellte Dokumente dirfen nicht gespeichert
werden.

e Die Nutzung der SAP-ESS-Portals ist folgendermalRen zu beenden:

o Schritt 1: Abmelden vom SAP-ESS-Portal
0 Schritt 2: SchlieRen des Browsers. Nach diesem Schritt werden alle durch den
Browser zwischengespeicherten Daten wieder geléscht.

Behandlung von Druckproblemen
Sollte es beim Ausdrucken von SAP-ESS-Dokumenten zu Problemen kommen, gehen Sie
folgendermalien vor:

e Schritt 1: Schalten Sie den Drucker aus.

e Schritt 2: Melden Sie sich von SAP-ESS ab und schliel3en Sie den Browser.

e Schritt 3: Offnen Sie auf dem Desktop die Verkniipfung ,Druckauftrage loschen®.
e Schritt 4: Schalten Sie den Drucker wieder ein.

Damit haben Sie Ihre eigenen Druckauftrdge geléscht. Sie kdnnen nun die Arbeit mit SAP-
ESS erneut beginnen oder Hilfe zur Lésung des Druckproblems ersuchen.



Anlage 6 zur Dienstvereinbarung ESS

Sicherheitshinweise fur Nutzung von SAP-ESS

Die folgenden Sicherheitshinweise sind fur die Nutzung von SAP-ESS zu beachten

e Melden Sie sich immer mit Ihrem personlichen Account am Arbeitsplatzrechner an.

e Speichern Sie keine im Rahmen der Nutzung von SAP-ESS erstellten Dokumente auf
Datentragern ab, sondern beschranken Sie sich auf das Ausdrucken dieser Dokumente.

e Bei Problemen mit dem Drucken aus SAP-ESS versuchen Sie zunachst, das Druckerproblem zu
I6sen und die Druckauftrage aus der Druckwarteschlange zu I6schen. Sollte dies nicht mdglich
sein, melden Sie sich zur Problemlésung bei den zusténdigen IT-Administratoren. Mitarbeiter der
Zentralverwaltung der Universitat melden sich bei der IT-Hotline.

e Die Arbeit mit SAP-ESS ist immer mit Abmelden am SAP-ESS-Portal abzuschlie3en.

e Loschen Sie den Zwischenspeicher des Browsers, um sicherzustellen, dass keine temporar vom
Browser gespeicherten Daten auf Ihrem Rechner erhalten bleiben.

Browser-Unterstiitzung

Folgende Browser werden unterstitzt (Stand Juli 2010):
e Internet Explorer 7 unter Windows XP, Vista und 7
e Internet Explorer 8 unter Windows XP, Vista und 7 im Kompatibilitditsmodus (= siehe
Anleitung)

Folgende Browser werden unterstitzt (Stand November 2010 nach dem Update des Portals):
e Internet Explorer 8 unter Windows XP, Vista und 7
e Mozilla Firefox Version 3.5 unter Windows XP, Vista, 7, Linux und MacOS
e Apple Safari Version 4.0.3 unter MacOS 10.5/6

Zwischenspeicher des Browsers léschen
e Internet Explorer 7 und 8
Klicken Sie im Internet Explorer in der Menlleiste auf Extras.
Klicken Sie auf Internetoptionen
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
Klicken Sie im Abschnitt Browserverlauf auf die Schaltflache Léschen.
Setzen Sie die Markierungen so, dass mindestens Temporéare Internetdateien
ausgewabhlt ist.
6. Klicken Sie auf die Schaltflache Loschen.
e Firefox, ab 3.5
1. Kilicken Sie in Firefox in der Menlleiste auf Extras.
2. Kilicken Sie auf Einstellungen...
3. Kilicken Sie auf die Registerkarte Erweitert.
4. Kilicken Sie auf den Tab Netzwerk.
5. Klicken Sie auf die Schaltflache Jetzt leeren.
e Safari, ab 3.x fir Windows
1. Klicken Sie in Safari in der Menlleiste auf Bearbeiten.
2. Kilicken Sie auf Cache leeren...
3. Klicken Sie auf die Schaltfliche Leeren.
e Safari, ab 3.x flir Mac OS X
4. Kilicken Sie in Safari in der Meniileiste auf Safari.
5. Klicken Sie auf Cache leeren...
6. Klicken Sie auf die Schaltflache Leeren.

agrONE

Behandlung von Druckproblemen
e Dokument wird nicht gedruckt
o0 Druckwarteschlange l6schen unter Windows
= Nehmen Sie dazu Kontakt mit Ihrem lokalen Administrator auf
o0 Druckerwarteschlange I6schen unter anderen Betriebssystemen
= Nehmen Sie dazu Kontakt mit Ihrem lokalen Administrator auf.
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